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Stadt Vetschau/Spreewald  

Beschlussvorlage 
öffentlich 

Vorlage-Nr: 
AZ: 
Datum: 
Amt: 
Verfasser: 

BV-StVV-400-06 
10.3 
12.07.2006 
Bürgermeisteramt 
Baddack, Marina 

Beratungsfolge 

09.10.2006 Ortsbeirat des Ortsteiles Repten 
09.10.2006 Ortsbeirat des Ortsteiles Raddusch 
10.10.2006 Ortsbeirat des Ortsteiles Koßwig 
11.10.2006 Ortsbeirat des Ortsteiles Göritz 
11.10.2006 Ortsbeirat des Ortsteiles Ogrosen 
16.10.2006 Ortsbeirat des Ortsteiles Stradow 
16.10.2006 Ortsbeirat des Ortsteiles Suschow 
17.10.2006 Ortsbeirat des Ortsteiles Missen 
18.10.2006 Ortsbeirat des Ortsteiles Laasow 
18.10.2006 Ortsbeirat des Ortsteiles Naundorf 
02.11.2006 Hauptausschuss 
16.11.2006 Stadtverordnetenversammlung 
07.12.2006 Hauptausschuss 
14.12.2006 Stadtverordnetenversammlung 

Anw. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dafür 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betreff 
 Erste Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 
Vetschau/Spreewald, deren Ausschüsse und der Ortsbeiräte 

 
Beschluss: 
Aufgrund des § 35 Abs. 2 Ziff. 2 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10.10.2001 (GVBl. I , S. 154) zuletzt geändert durch Artikel 
15 des Gesetzes vom 28.06.2006 (GVBl I, S, 74) hat die Stadtverordnetenversammlung 
Vetschau/Spreewald in ihrer Sitzung am 14.12.2006 folgende Erste Änderung der 
Geschäftsordnung beschlossen. 
 
Artikel 1 
§ 5 wird wie folgt neu gefasst 
§ 5 – Sitzungsverlauf 
(1) Die Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung sind grundsätzlich in folgender 
Reihenfolge durchzuführen: 
 
öffentlicher Teil: 
a) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit; Einwendungen zur Niederschrift des öffentlichen Teils der letzten 
Sitzung; Änderungsanträge und Beschlussfassung zur Tagesordnung 
b) Einwohnerfragestunde 
c) Abarbeitung der Beschluss- und Mitteilungsvorlagen des öffentlichen Teils der Sitzung 
d) Mitteilungen des Bürgermeisters 
e) Behandlung rechtzeitig eingereichter Anträge, Anfragen der Stadtverordneten 
 
nichtöffentlicher Teil: 
a) Einwendungen zur Niederschrift des nichtöffentlichen Teils der letzten Sitzung 
b) Abarbeitung der Beschluss- und Mitteilungsvorlagen des nichtöffentlichen Teils der Sitzung 
c) Mitteilungen des Bürgermeisters 
d) Behandlung rechtzeitig eingereichter Anträge, Anfragen der Stadtverordneten 
 
 
 



 

Seite 2 zur BV-StVV-400-06 

 
Artikel 2 
Im § 15 Abs. 2 wird folgender Anstrich ergänzt: 
- Anhörungsergebnisse der Ortsbeiräte. 
 
Artikel 3 
Nach § 18 wird folgender § 19 neu eingefügt: 
§ 19 Verfahren zur Anhörung der Ortsbeiräte 
(1) Den Ortsbeiräten wird in den Sitzungen der Ortsbeiräte ihr Anhörungsrecht gewährt. 
(2) Dem Ortsbeirat wird auch das Recht zur Stellungnahme in den Sitzungen des 
Fachausschusses, des Hauptausschusses bzw. der Stadtverordnetenversammlung bei Aufruf 
des ortsteilbezogenen Tagesordnungspunkt eingeräumt. Jedoch erhält nur ein Vertreter des 
Ortsbeirates, in der Regel der Ortsbürgermeister, Rederecht. 
(3) Ist keinem Mitglied des Ortsbeirates die Teilnahme an der Sitzung des Fachausschusses, 
des Hauptausschusses bzw. der Stadtverordnetenversammlung möglich, so kann die 
Stellungnahme des Ortsbeirates schriftlich bis Sitzungsbeginn beim Vorsitzenden des 
Fachausschusses, des Hauptausschusses bzw. der Stadtverordnetenversammlung eingereicht 
werden. Die schriftliche Stellungnahme muss mindestens von zwei Mitgliedern des Ortsbeirates 
unterzeichnet sein. Sie wird bei Aufruf des entsprechenden ortsteilbezogenen 
Tagesordnungspunktes verlesen. 
 
 
Die nachstehenden Paragraphen verschieben sich entsprechend. 
 
Artikel 4 
Die erste Änderung der Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung 
Vetschau/Spreewald, deren Ausschüsse und der Ortsbeiräte tritt am 01.01.2007 in Kraft. 
 
 
Vetschau/Spreewald ………………… 
 
 
 
Axel Müller 
Bürgermeister 
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Beschlussbegründung: 
 
zu Artikel 1: 
Die Änderungen wurden vorgenommen, um bei den Veröffentlichungen der Einladungen zu den 
Sitzungen des Hauptausschusses und der Stadtverordnetenversammlung in der Presse Platz 
und somit Kosten zu sparen. 
 
zu Artikel 3 und 4: 
Mit den vorliegenden Änderungen wird das Verfahren der Anhörung der Ortsbürgermeister bzw. 
der Ortsbeiräte konkret geregelt und somit auch rechtssicher gemacht. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: NEIN 

 

 

 

 

 

Mitarbeiter  Sachbearbeiter  Amtsleiter  Bürgermeister 
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